
Sehr geehrter Herr Kollege,

Ihre Frage Nr. 26:

Mit welcher Begründung verzichtet die Bundesregierung bei der Planung einer 
Trassen-Neubaustrecke zwischen Hannover und Hamburg auf die Einbezie-
hung der Prüfung einer möglichen Magnetschwebebahntrasse auf Grundlage 
einer bereits vorliegenden Planung aus dem Jahr 1988?

beantworte ich wie folgt:

Das Vorhaben ABS/NBS Hannover – Hamburg ist im Vordringlichen Bedarf
des Bedarfsplans für die Bundesschienenwege enthalten und ist damit ge-
setzlich verankert. Die im Gesetz festgelegte Zielstellung für die NBS Han-
nover – Hamburg ist die Schaffung von erforderlichen weiteren Kapazitäten,
insbesondere auch für den Güterverkehr. Die Vorhabenträgerin DB InfraGO
AG hat unter Berücksichtigung der maßgeblichen verkehrlichen und wirt-
schaftlichen Kriterien sowie unter der Beachtung der relevanten Schutzgü-
ter zielerfüllende Streckenvarianten ermittelt. Im Ergebnis liegt eine Vor-
zugstrasse vor. Diese weicht von der bekannten Planung einer Magnet-
schwebebahntrasse aus dem Jahr 1988 ab.

Mit freundlichen Grüßen
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